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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.05.1988

Norm

UWG §9 C3a

Rechtssatz

Abgekürzte Unternehmensbezeichnungen oder Warenbezeichnungen werden im Geschäftsverkehr üblicherweise

ohne Abkürzungspunkte geschrieben, so daß gerade diesen Punkten bei Wahrnehmung des beanstandeten Zeichens

ein besonderer Auffälligkeitswert zukommt.
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